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Vorwort 

 
Herz l i ch  W i l l kommen in  unserem Berghe im in  Au !  
 
Unser Bergheim in Au wurde durch Sparrücklagen der Sektion erworben und durch freiwil-
ligen Arbeitseinsatz und Spenden der Mitglieder und Gönner unseres Vereins umgebaut, 
erweitert und auf den heutigen Stand gebracht. Durch kontinuierliche ehrenamtliche Ar-
beitseinsätze unserer Mitglieder wird die Substanz erhalten.  
 
Bitte tragen Sie selbst zur Erhaltung der Substanz bei, indem Sie diese Hüttenord-
nung beachten. 
 
 
1. Allgemeines 
 
Ordentliche und sorgsame Behandlung des gesamten Objekts, einschließlich des Inventars und 
der Umgebung wird vorausgesetzt. 
 
1.1. Belästigung, Gefährdung, Mängel 
 
·  Unsere Nachbarn sind uns wichtig, deshalb unsere Bitte: Keine Belästigung in irgendeiner 

Form und keine Aktionen, die zu einer Gefährdung von Personen oder Objekten führen. 
·  Mängel und Schäden jeder Art sind unverzüglich - spätestens bei Beendigung der Nutzung - 

dem Hüttenwart zu melden. 
 
1.2. Kosten-/Umweltbewusstein 
 
Der Umgang mit Wasser, Gas und Strom hat so sparsam wie möglich zu erfolgen. Bitte nur stoß-
weise lüften, wenn die Heizung an ist. Bei ständig geöffneten Fenstern muss die Heizung abge-
dreht werden.  
 
1.3. Anfahrt und Parken 
·  Nach Möglichkeit Bildung von Fahrgemeinschaften aus Umweltschutzgründen und vor allem 

wegen begrenzter Parkplatzanzahl an der Hütte. 
·  Zufahrt zum Haus hat so zu erfolgen, dass keine Personen gefährdet werden und keine Beläs-

tigung der Nachbarn oder Beschädigung von Sachgegenständen erfolgt. 
·  Bei Schnee- und Eisglätte ist die Zufahrt nur mit einer geeigneten Winterausrüstung zulässig. 
·  Auf dem Parkplatz ist mittig eine 2,50 m breite Rettungsgasse freizuhalten. 
·  Im Bereich der Parkplatzzufahrt sowie der Auffahrt zum oberen Parkplatz ist eine Wendefläche 

für den Schneepflug freizuhalten. 
·  Platzsparendes Parken wird vorausgesetzt. 
·  Ist der Parkplatz belegt, muss auf öffentliche Parkmöglichkeiten im Ort ausgewichen werden. 
·  Den Anweisungen des Hüttenwarts ist Folge zu leisten. 
 

Das Parken auf der gesamten Zufahrtsstrecke ist str engstens verboten, dies gilt 
insbesondere auch für die Grundstücke und Zufahrten  der Nachbarn! 
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2. Hüttenwart 

2.1. Anwesenheit eines Hüttenwarts 
 
·  Der Hüttenwart ist vom Vorstand autorisiert, das Hausrecht während seiner Amtszeit wahrzu-

nehmen. Darüber hinaus nimmt er alle aus der Hüttenordnung und den Vorstandsbeschlüssen 
resultierenden Rechte und Pflichten wahr. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. 

 
·  Einsatz des Hüttenwarts wird durch den Vorstand bzw. einen autorisierten Vertreter der Vor-

standschaft geplant. 
 
·  Die Anwesenheit eines Hüttenwarts ergibt sich aus den vorliegenden Reservierungen von 

Gruppen und Einzelpersonen. 
 

- An Wochenenden in der Regel ab Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 13.00 Uhr  
- Bei einer Anmeldung von mehr als 25 Mitgliedern und/oder Gästen  
- Bei angemeldeten Fremdgruppen wird im Einzelfall geprüft, ob die Anwesenheit ei-

nes Hüttenwarts während der ganzen Zeit erforderlich ist. 
 

2.2. Kein Hüttenwart anwesend 
 
Ist kein Hüttenwart eingeteilt bzw. anwesend, ist ein geeignetes anwesendes Sektionsmitglied 
bzw. jedes Vorstandsmitglied für die Einhaltung der Hüttenordnung verantwortlich. Diese Verant-
wortung kann durch diesen Personenkreis auf ein Mitglied der größten anwesenden Gruppe über-
tragen werden. Die Übernahme dieser Verantwortung kann von den betroffenen Mitgliedern nur in 
begründeten Ausnahmefällen abgelehnt werden. Hierüber ist dem Vorstand zu berichten. 
 
 
3. An- und Abreise, Übernachtungsgebühren, Anzahlun g, Stornoregelung 
 
3.1. Anmeldung 
 
Anmeldung beim Hüttenwart direkt nach Ankunft auf der Hütte. Dies gilt auch für Gäste, die nicht 
auf der Hütte übernachten. 
 
3.2. Anreise 
 
Anreisezeitraum:  ·  Ab 17 Uhr bis spätestens 22 Uhr 

·  Spätere Anreise nur nach Absprache mit Hüttenwart möglich 
Spätere Anreise 
ohne  Ankündigung: 

·  Anspruch auf reservierten Schlafplatz erlischt 
·  Vorrecht von Mitgliedern auf Schlafplatz erlischt 

 
3.3. Übernachtungsgebühr 
 
Bezahlung der Übernachtungsgebühr beim Hüttenwart unaufgefordert direkt nach Ankunft auf der Hütte 
unter Vorlage des DAV-Mitgliedsausweises. 



Hüttenordnung Bergheim Au 

C:\Dokumente und Einstellungen\a.kessler\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\OLK95\Hüttenordnung Stand 150909 aktuell.doc   
Seite 5 von 10 

 
3.4. Übersicht Übernachtungsgebühren 
 
Leistungen, die mit den Übernachtungs- 
kosten abgedeckt sind: 

·  Heizung 
·  Wasser inkl. Duschen 
·  Strom 
·  Kurtaxe 

Übernachtungsgebühren im Sommer Übernachtungsgebühren im Winter 
Sektionsmitglieder*- Kinder (< 15 J.): 4 EUR Sektionsmitglieder* - Kinder (< 15 J.): 4 EUR 

Sektionsmitglieder* - Erwachsene/r: 7 EUR Sektionsmitglieder* - Erwachsene: 8 EUR 

Nichtmitglieder - Kinder (< 15 J.): 7 EUR Nichtmitglieder - Kinder (< 15 J.): 8 EUR 

Nichtmitglieder - Erwachsene/r: 14 EUR Nichtmitglieder - Erwachsene: 16 EUR 

Für Kinder unter 3 Jahren wird keine Übernachtungsgebühr berechnet. 
* Als Sektionsmitglieder gelten nur Mitglieder der DAV-Sektion Überlingen. DAV-Mitglieder anderer Sek-
tionen sind Nichtmitglieder, da das Bergheim Au keine DAV-Hütte im Sinne der Satzung des DAV ist, 
sondern als Vereinsheim geführt wird.  
 
Übernachtungen im Bergheim Au berechtigt nicht zum Erwerb der Bregenzerwald Gäste-Card. 
 
3.5. Anzahlung 
 
Ab einer Gruppengröße �  10 Personen ist eine Anzahlung erforderlich. Berechnungsgrundlage für 
die Anzahlung: 4 EUR/pro Person/pro Nacht unabhängig von Mitgliedsstatus oder Alter. 
 
Die Anzahlung ist innerhalb einer Woche ab Reservierungsvormerkung bei der Reservierungsstelle zu  
überweisen an: 
 
Kontoinhaber:  DAV Sektion Überlingen e.V. 
Bank:    Raiffeisenbank Au/Österreich 
IBAN:    AT 54 37405 000 0002 8928  
BIC:   RVVGAT2B405  
 
Bitte unbedingt die IBAN-Nummer auf der Überweisung angeben, dadurch wird die Überweisung gebüh-
renseitig wie eine Inlandsüberweisung behandelt. 
 
3.6. Stornoregelung Hüttenbuchungen  
 
Anwendung der Stornoregelung bei Gruppengrößen ab 1 0 Personen. 
 

·  Bis 4 Wochen vor Belegungstermin:   keine Stornogebühren 
·  Zwischen 4 und 1 Wochen vor Belegungstermin: 40 %Stornogebühr vom Gesamtbetrag 
·  Rücktritt binnen 1 Woche vor Belegungstermin 

oder bei Nichtanreise :   :  80 % Stornogebühr vom Gesamtbetrag 
 
3.7. Abreise 
 
Reinigung und Räumung der zugewiesenen 
Zimmer und Schlafplätze: 

·  Am Abreisetag bis spätestens 10 Uhr 

Gepäckstücke, Bekleidungsgegenstände 
sowie Bettzeug am Abreisetag nach 10 Uhr: 

·  Keine Lagerung in den Zimmern 
·  Nach Rücksprache mit Hüttenwart Lage- 

rung an einem zugewiesenen Ort möglich 
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Nutzung des Hauses für abreisende Gäste: ·  Nur bis zum Dienstende des  

Hüttenwarts am Sonntag um 13 Uhr 
·  Nach Absprache mit dem Hüttenwart 

Bitte melden Sie sich vor der Abreise beim Hüttenwa rt ab. 

 
4. Zimmerbelegung 
 
Zuweisung der Zimmer und Schlafplätze: ·  Bei Anmeldung durch den Hüttenwart und 

nach Eintragung in das Hüttenbuch 
Kinder und Jugendliche ohne Begleitung  
eines Erziehungsberechtigten: 

·  Zimmerbelegung getrennt nach weiblichen  
und männlichen Teilnehmern 

Benutzung und Betreten des gekenn- 
zeichneten Personalbereichs nur durch: 

·  Hüttenwart/Vorstand 
·  Durch vom Hüttenwart autorisierte Personen 

Ziel:  Optimale Bettenbelegung in den einzelnen Zimmern, um Schlafkapazitäten des Hauses voll aus-
zunutzen. Dies gilt insbesondere für Gruppen. Andere Räume, die nicht als Schlafräume ausge-
wiesen sind, dürfen nicht zum Schlafen genutzt werden. 

 
5. Verpflegung und Getränke 
 
5.1. Verpflegung 
 
In erster Linie ist das Bergheim Au eine Selbstversorgerhütte. Wenn ein Koch auf der Hütte eingesetzt ist, 
besteht die Möglichkeit nachfolgende Verpflegung zu bestellen. Die Essen müssen bei der Anmeldung - 
jedoch spätestens am Mittwoch - vor dem jeweiligen Wochenende bestellt werden.  
 
Einzelverpflegung: 

 Vesper Frühstück Abendessen 

Mitglied Kind (< 15 J.): 2,50 € 2,50 € 6,00 € 

Mitglied Jugendliche u. Erwachsene: 5,00 € 4,00 € 8,50 € 

Nicht-Mitglied Kind (< 15 J.): 3,50 € 3,00 € 7,50 € 

Nicht-Mitglied Jugendliche u. Erwachsene 5,50 € 4,50 € 9,50 € 

 
Gesamtverpflegung: 

 
Fr-So 

(1xVesper, 2 x Frühs-
tück, 1 x Abendessen) 

Sa-So 
(1 x Frühstück,  

1 x Abendessen) 

jeder weiterer Tag bei 
Mehrtagesaufenthalt 

(1 x Frühstück, 
1 x Abendessen)  

Mitglied Kind (< 15 J.): 13,50 € 8,50€ 8,50€ 

Mitglied Jugendliche u. Erwachsene: 21,50 € 12,50 € 12,50 € 

Nicht-Mitglied Kind (< 15 J.): 17,00 € 10,50 € 10,50 € 

Nicht-Mitglied Jugendliche u. Er-
wachsene 24,00 € 14,00 € 14,00 € 
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5.2. Getränke 
 
Im Bergheim steht ein umfangreiches Getränkeangebot zur Verfügung. Eigene Getränke dürfen nur ge-
gen Korkgeld konsumiert werden. 
 
·  Getränkepreisliste ist an der Infotafel im Bergheim ausgehängt. 
·  Gruppen können nach vorheriger Abstimmung mit dem Hüttenwart größere Getränkemengen bestel-

len. Ermittlung des Anfangs- und Endbestands durch Gruppenverantwortlichen. Abrechung der ver-
brauchten Getränke beim Hüttenwart. Hüttenwart prüft den Endbestand. 

 
Der Genuss von hochprozentigen mitgebrachten Geträn ken sollte unterlassen werden. 

 
 
6. Küche / Schlafräume 
 
6.1. Generelle Benutzung der Küche 
 
·  Komplette Einrichtung der Küche kann von unseren Mitgliedern/Gästen im gegenseitigen Ein-

vernehmen genutzt werden. 
·  Küchentisch ist für Hüttenwart und Personal reserviert. Für Gäste stehen die Aufenthaltsräume 

zur Verfügung. 
 
6.2. Einschränkung der Küchenbenutzung 
 
·  Bei Anwesenheit von Großgruppen kann die Küchenbenutzung eingeschränkt oder komplett 

untersagt werden. Entscheidung durch den Hüttenwart.  
·  Eine Einschränkung wird den angemeldeten Gästen vor der Anreise mitgeteilt. 
·  Gruppen und weitere Gäste sprechen den Ablauf von Kochen und Spülen untereinander ab. 
 
6.3. Kücheneinrichtung/-gegenstände 
 
·  Ein sorgsamer Umgang mit der Kücheneinrichtung sowie Schadenersatz bei entstandenen 

Schäden ist selbstverständlich. 
·  Während des Kochens ist für die notwendige Zu- und Abluft zu sorgen - ggf. Dunstabzugshau-

be einschalten. Die Türen zu den Aufenthaltsräumen sind geschlossen zu halten. 
·  Nach dem Kochen ist die Dunstabzugshaube abzuschalten. 
·  Die Gastro-Spülmaschine darf nicht für kleine Spülmengen eingesetzt und auch nur benutzt 

werden nach Rücksprache und Einweisung durch den Hüttenwart. 
·  Kostenübersicht bei Schäden: - Teller, Tassen und Gläser: je 2,00 EUR 

 - Größere Gegenstände: entsprechender Gegenwert 
 
6.4. Reinigung Küche 
 
·  Unverzüglich nach dem Kochen benutztes Geschirr, Lebensmittel und Abfälle wegräumen.  
·  Arbeitsflächen und Herde sind unverzüglich nach dem Kochen gründlich zu reinigen. �  Benut-

zung durch weitere Gäste muss möglich sein. 
·  Benutztes Geschirr, Gläser und Besteck gleich nach der Essenszeit spülen und in die Schrän-

ke einräumen sowie die Tische nass abwischen. 
·  Lebensmittel gehören in den Vorratsraum oder den Kühlschrank 
·  Kühlschrank ist auszuräumen und zu reinigen bei Abreise. 
·  Mitnahme der restlichen mitgebrachten Lebensmittel bei Abreise. 
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Es ist in keinem Fall erlaubt, den Abwasch sowie Le bensmittel über Nacht  
stehen zu lassen. 
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6.5. Aufräumen Schlafräume 
 
·  Die Betten sind nach dem Aufstehen zu machen. 
·  Kleidungsstücke aufhängen bzw. in Koffer und Taschen verstauen. 
 
7. Müllentsorgung 
 
·  Gesamter Müll aus der Küche ist in die Entsorgungsgefäße im Keller bzw. im Freien einzusor-

tieren. Die Mülleimer in der Küche sind täglich - ggf. auch mehrmals - zu entleeren. 
·  Die Mülleimer in den Aufenthaltsräumen, in den Fluren und den Sanitärräumen sind bei Bedarf, 

jedoch spätestens bei der Abreise zu entleeren. 
·  Die Müllentsorgung wird vom Hüttenwart geregelt. 
 
In unserem Haus wird der Müll getrennt. Es stehen Entsorgungsgefäße zur Verfügung für  

 

·  Glas (im Keller) 
·  Dosen (im Keller) 
·  Folien/Plastikflaschen (im Keller) 
·  Restmüll - dazu gehören auch Essensabfälle (im Freien) 

 

 
8. Räumlichkeiten 
 
8.1. Innenbereich 
 
·  Aufenthaltsräume und Tischtennisraum stehen zur Verfügung. Die Tische in den Aufenthalts-

räumen sind nach Benutzung nass abzuwischen und der Fussboden ist gegebenenfalls zu 
kehren. 

·  Die Schlafräume sind keine Aufenthaltsräume, sondern sind nur für die eigentliche Übernach-
tung gedacht. 

·  Großgruppen können einen der beiden Aufenthaltsraum nur für die Gruppe belegen. 
 
8.2. Terrasse 
 
·  Bei geeigneter Witterung kann die Terrasse genutzt werden. 
·  Ausschließlich Verwendung des dafür vorgesehenen Mobiliars. 
·  Tische und Stühle der Aufenthaltsräume dürfen nicht auf der Terrasse eingesetzt werden.  
 

Unter allen Umständen ist eine Belästigung der Nach barschaft 
- insbesondere durch ruhestörenden Lärm - zu vermei den. 

 
8.3. Sanitärräume 
 
·  Getrennte Waschräume für weibliche und männliche Übernachtungsgäste. 
·  Für gute Lüftung ist zu sorgen, speziell im Toilettenbereich und nach dem Duschen. 
·  Toiletten, Duschen und Waschbecken sind nach jeder Benutzung zu reinigen. Hierzu sind die 

bereitgelegten Reinigungsartikel zu verwenden! 
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9. Sicherheit und Ordnung 
 
9.1. Allgemeines  
 
·  Bergsportausrüstungen gehören in den Skiraum, Schuhwerk in den Schuhraum, nasse Beklei-

dungsstücke in den Trockenraum und Lebensmittel in den Vorratsraum oder Kühlschrank, kei-
nesfalls aber in die Schlafräume! 

·  Für die zugewiesenen Schlafplätze besteht Schlafsack bzw. Bettwäschepflicht. Die vorhande-
nen Spannbetttücher dienen lediglich zum Schutz der Matratzen und ersetzen nicht das Lein-
tuch bzw. einen Schlafsack.  

·  Das Betreiben von Musikanlagen in den Schlaf -und Vorräumen ist verboten; ebenfalls die 
Verwendung von elektrischen Heizgeräten. Dies gilt vor allem für Schuhwärmer. (hierfür steht 
im Keller ein beheizter Schuhständer zur Verfügung!)  

·  Handys sind in der Nacht in den Schlafräumen auszuschalten. (Lärmschutz, Elektrosmog!) 
·  Das Mitbringen von Haustieren ins Bergheim ist nicht erlaubt. 

 
9.2. Jugendschutz 
 
Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit hat im vollen Umfang Gültigkeit. Aus-
zugsweise hieraus gilt: 

 
·  Ein absolutes Rauchverbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren während des Auf-

enthaltes im Bergheim Au, auch im Außenbereich. Das Rauchverbot erstreckt sich auch auf 
die gesamte Zeit der Teilnahme an einer Veranstaltung / Freizeit der DAV Sektion Überlingen.  

·  Ausschank- und Konsumverbot von alkoholischen Getränken an Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahren. 

·  Ausschank- und Konsumverbot von brandweinhaltigen Getränken an Jugendliche unter 18 
Jahren. 

 
Weiterhin ist strengstens untersagt: 
 
·  Das Mitbringen oder Verbreiten von jugendgefährdenden Medien (Bilder, Schriften, Filme, 

CDs)  
·  Das Mitbringen oder Weitergeben von Rauschmitteln (Medikamente / Drogen) 
·  Sexuelle Handlungen sowie sonstige sittlich und moralisch anstößige Verhaltensweisen, wel-

che zur Gefährdung von anwesenden Kindern und Jugendlichen führen.  
 
9.3. Brandschutz 
 
·  Aus Brandschutzgründen besteht im gesamten Haus absolutes Rauchverbot! 
·  In den Schlafräumen ist jeder Umgang mit offenem Feuer strengstens untersagt! 
·  Jede Einflussnahme auf die installierten Brandschutzeinrichtungen (Notausstiege und -treppen, 

Rauchmelder, Notbeleuchtung, Hinweisschilder, Evakuierungspläne) ist strengstens untersagt. 
Beschädigungen sind unverzüglich zu melden! 

·  Die mutwillige Auslösung eines Fehlalarms ist verboten. 
·  Auf den gekennzeichneten Fluchtwegen und Notausgängen, insbesondere auch im Treppen-

haus, dürfen keine Gepäckstücke und andere Gegenstände abgestellt werden. 
·  Das Benutzen der Notausgänge und Nottreppen ist nur in einer Gefahren- oder Notsituation 

zulässig. 
·  Im Fall einer Gefahrensituation ist hilfsbedürftigen Personen, vor allem Kindern, Hilfe zu leis-

ten. 
·  Die in den Schlafzimmern aufgehängten Brandschutzvorschriften sind zu beachten.  
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9.4. Nachtruhe 

 
·  Die Hüttenruhe wird von 23.00 Uhr bis 07.00 Uhr festgesetzt.  
·  Innerhalb dieser Zeit haben sich alle Hüttengäste so zu verhalten, dass niemand in seiner 

Nachtruhe gestört wird.  
·  Innerhalb dieser Zeit ist zu vermeiden, in den Schlafräumen das Licht anzumachen sowie von 

den Stockbetten zu springen. 
·  Verkürzungen der Nachtruhe sind nur in Absprache mit dem Hüttenwart zulässig, wenn dies im 

Einvernehmen mit der Hüttengemeinschaft erfolgt und sich kein anderer Gast daran stört.  
·  Sofern sich Kinder auf der Hütte aufhalten, ist spätestens um 01.00 Uhr Hüttenruhe.  
·  Beim Betreiben von Musikanlagen, beim Spielen und Singen ist darauf zu achten, dass nach 

22.00 Uhr kein ruhestörender Lärm nach außen dringt und unsere Nachbarn stört. 
·  Sportliche Aktivitäten und Spiele im Freien haben ebenfalls so zu erfolgen, dass sie unsere 

Nachbarschaft nicht beeinträchtigen. 
·  Die Scheinwerferanlage ist spätestens um 22 Uhr abzuschalten. Kosten für Benutzung 5 EUR 

pro Stunde. 
 
10. Verstöße und Ahndung 
 
·  Bei erheblichen oder mehrmaligen Verstößen gegen die Hüttenordnung kann der Hüttenwart 

einen Hüttenverweis aussprechen. Ggf. kann auch vom Vorstand ein befristetes Hüttenverbot 
ausgesprochen werden.  

·  Verstöße gegen die Bestimmungen des Brandschutzes (Abschnitt 10.3) haben einen soforti-
gen Hüttenverweis zur Folge.  

·  Schwerwiegende Verstöße, vor allem auch solche, die nach § 12 unserer Satzung geeignet 
sind, das Ansehen oder die Belange der Sektion Überlingen schwer zu schädigen, können ei-
nen Vereinsausschluss zur Folge haben. 

·  Bei einem Hüttenverweis besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von angefallenen Kurs- 
und Übernachtungsgebühren. 

 
Diese Hüttenordnung wurde durch  
Beschluss des Vorstandes 
vom 15.09.2009 verabschiedet:    
 
 
 
 
 

 
 

 
Irmgard Rauscher (1. Vorsitzende)    Hans Drtil (2. Vorsitzender)  

 

 


